




§9
Fälligkeit 

Die Beiträge werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des 

Beitragsbescheides fällig. 

§ 10

Vorausleistungen 

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Ortsgemeinde Niederalben Vorausleistungen

auf wiederkehrende Beiträge erhoben werden.

(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitragshöhe für das laufende Jahr

bemessen.

§ 11

Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2014 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege der

Ortsgemeinde Niederalben vom 24.09.1997 außer Kraft.

Niederalben, den 11. Dezember 2014

gez. Andreas Hübsch

Ortsbürgermeister




